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Betr: Rentenbezüge aus Deutschland (EAS.404) 

Verlegt ein deutscher Staatsbürger seinen Hauptwohnsitz aus Deutschland an den bisherigen 

österreichischen Zweitwohnsitz, so dürfen gemäß Artikel 10 des österreichisch-deutschen 

Doppelbesteuerungsabkommens aus der deutschen Sozialversicherung bezogene 

Rentenbezüge in Österreich nicht der Besteuerung unterworfen werden (sie würden nur für 

Zwecke des Progressionsvorbehaltes, d.h. für die Ermittlung jenes Einkommensteuersatzes 

berücksichtigt, der auf in Österreich steuerpflichtige Einkünfte entfällt). 

Rentenbezüge, die von deutschen Arbeitgebern (des nicht-öffentlichen Sektors) gezahlt 

werden, unterliegen demgegenüber gemäß Artikel 9 des Abkommens der österreichischen 

Einkommensbesteuerung und sind in Deutschland von der Besteuerung freizustellen. 

Beiträge zu einer freiwilligen deutschen Krankenversicherung wären nach der sich aus § 18 

EStG derzeit ergebenden Rechtslage in Österreich nur dann (mit dem halben Betrag) als 

Sonderausgabe abzugsfähig, wenn sie an ein Versicherungsunternehmen gezahlt werden, 

dem die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb in Österreich erteilt worden ist. Doch auch in diesem 

Fall müssten die Prämienzahlungen an diesen inländischen Geschäftsbetrieb geleistet 

werden. 
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